
 
 

Stadt Engen 
 
Landkreis Konstanz  
, 

 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses der  
Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin am  
24. September 2023 
 
 

1. Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl des Bürgermeis-
ters/der Bürgermeisterin bekannt gemacht: 

1.2 Zahl der Wahlberechtigten 8.931  

 Zahl der Wähler 5.055  

 Zahl der ungültigen Stimmzettel 19  

 Zahl der gültigen Stimmzettel 5.036  

 Zahl der gültigen Stimmen 5.036  

 Von den gültigen Stimmen entfielen auf 

Familienname, Vorname(n) Wohnort (Hauptwohnung) Stimmen 

Harsch, Frank 74542 Braunsbach 2.078 

Strobel, Tim 78234 Engen 1.975 

Russo, Marco 78247 Hilzingen 719 

Kamenzin, Peter 78234 Engen 257 

Sonstige  7 

 

- nur bei der Wahl nach § 45 Abs. 1 Gemeindeordnung: 

1.3  Der/die Bewerber/in ………………… hat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten. 

     Er/Sie ist somit zum/zur Bürgermeister/in gewählt 

 
X Kein/e Bewerber/in hat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten. Deshalb ist eine 

Stichwahl zwischen den beiden Personen, die die höchsten Stimmen erhalten haben, erforder-
lich.  

Demnach kommen die beiden folgende/n Bewerber/in in die Stichwahl. 
 

Lfd. 
Nr. 

Familienname, Vorname(n) Anzahl der  
Stimmen 

1 Harsch, Frank 2.078 

2 Strobel, Tim 1.975 

 
                Die Stichwahl findet statt, wie bereits bekannt gemacht, am Sonntag, dem 08. Oktober  
                2023. 



 

2. Gegen die Wahl kann binnen einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahler-
gebnisses von jedem Wahlberechtigten und von jeder/jedem Bewerber/in Einspruch bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde 

Landratsamt Konstanz, Benediktinerplatz 1, 78467 Konstanz 
erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift bei der Rechtsaufsichtsbehörde zu er-
heben. 

Der Einspruch eines Wahlberechtigten und einer Bewerberin/eines Bewerbers, die/der nicht die 
Verletzung ihrer/seiner Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihr/ihm mindestens 90 
Wahlberechtigte beitreten. 

 

 Bürgermeisteramt Engen 

 
Engen, 27. September 2023 

  
gez. 
Johannes Moser, Bürgermeister 

 
 


